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Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste (Härtung der Mobilfunknetze 
gegen Störungen der Stromversorgung) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den Änderungen der Ver-
ordnung über Fernmeldedienste (FDV; SR 784.101.1; Härtung der Mobilfunknetze ge-
gen Störungen der Stromversorgung). 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden und begrüssen insbeson-
dere die Erhöhung der Resilienz der Mobilfunknetze gegenüber Strommangellagen und 
-ausfällen. 

Der erläuternde Bericht zum Entwurf der revidierten Verordnung über Fernmeldedienste 
verweist mehrfach auf den Bericht „Strommangellage – Härtung der Mobilfunknetze“ 
des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM). Aus unserer Sicht ist das in Ziffer 2.2. 
dieses Berichts beschriebene Vorhaben „Mobiles breitbandiges Sicherheitskommunika-
tionssystem (MSK)“ für die Resilienz der Stromversorgung und der Kommunikationsver-
bindungen äusserst wichtig. Es ist uns bewusst, dass noch kein definitiver Entscheid 
zur Realisierung von MSK getroffen wurde und dass sich MSK auf den Bereich der Si-
cherheitskommunikation beschränkt. Unserer Ansicht nach ist es jedoch wichtig, dass 
es mit der revidierten Verordnung über Fernmeldedienste zu keinen Verzögerungen des 
Umsetzungsentscheids von MSK oder eines Umsetzungsprojekts kommt. 
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Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 


